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l RECHTSGRUNDLAGEN

l Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. De
zember 1986 (BGBI. l s. 2253) , ergänzt durch das Maßnahmengesetz
zum Baugesetzbuch (BauGB- MaßnahmenG) vom 17. Mai 1990 (BGBI. l s
926) und das Einigungsvertragsgesetz vom 23. September 1990 (BGBI
11 S. 885, 1122)

2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
1990 (BGBI. S. 132, geänd. durch das Einigungsvertragsgesetz vom 23
September 1990, BGBI. ll S. 889, 1122)

3 Verordnung über die Ausarbei.tung der Bauleitpläne und di.e Darstel
lung des Plant.nhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom
18. Dezember 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58)

4 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 28. November 1986
(GVBL. s. 307, ber. GVBL. 1987, S. 48), zuletzt geändert durch das
Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinlar\d-Pfalz vom
8 . Apri.1 1991 (GVBL. S. 118)

5 Landesgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Landespflege
gesetz - LPfIG) in der Fassung vom 5. Februar 1979 (GVBL. S. 36),
zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung des Landes-
pflegegesetzes vom 27. März 1987 (GVBL. S. 70)

6 Gemei.ndeordnung für Rhei.nland-Pfalz (demo) vom 14. Dezember 1973
(GVBL. S. 419) , zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Fort
führung der Verwaltungsvereinfachung vom 8. April 1991 (GVB. S.
104)

2 Planunqsqebiet und räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt in Höhe der Schule von Friedelshei.m/Gönnhei.m am
östlichen Ortsei.ngang der Gemeinde Fri.edelsheim entlang der L 525.

Der Bebauungsplan umfaßt die nachfolgend bezeichneten Flächen und
Flurstücke, wobei eine exakte textliche Abgrenzung der Bebauungsplan
grenzen nicht möglich ist

r

Gemarkung Gönnheim
Flurstücksnummern : 2293

Gemarkung Fri.edelshei.m
Flurstücksnummern: 382, 383, 384, 392/1, 396,

sowie di.e für den bisherigen Straßenausbau erforderl i.che Fläche;

Die Grenzen des Bebauungsplanes si.nd deshalb dem Bebauungsplanentwurf im
Maßstab 1 : 250 zu entnehmen .

3. Bodenordnung

Die für den Straßenbau erfordern.chen Flächen sollen durch das Land
Rheinland-Pfalz erworben werden.



4 Verfahle ll

Die L 525 besitzt eine i.überörtliche Beda\.itung im Hinblick auf die
Verkehrsbeziehung Wachenheim - Friedelsheim - Maxdorf -
Ludwigshafen - f.mannheim. Gleichzeitig stellt sie auch
Haupte'erkehrsverbindung Gönnheim nach Wachenheim und
der Hauptverkehrsadet' B 38 dar

die
damit

Bedingt durch die gerade Serc'ckenftihrung del' L 525 u)ld det'
damit einhergehenden hohen Geschwindigkeiten in Vei'birldung mit
der .Ausbaubreite von 6,50 m ist es in der \vergangenheit häufig zu
gefährlichen Situationen und Unfällen zwischen Kraftfahrzeugen
und nichtmotorisierten Verkehrsteilr\eimern(insbesondere
Schulkindern ) gekommen.

Bedingt durch die Schule wird dieser Bereich stark Vorn
Radverkehr frequentiert. In dem betreffenden Bet'eich wird dem
Radfahrer und Fußöaänger keine Möglichkeit gegeben, die Fahrbahn
zu iiberqueren. Zudem wird auf der Strecke zwischen Friedelsheim
und Gönnheim durch die gerade Linienführung durchweg mit
überhöhter Geschwindigkeit gefahren.

#'' x.

Durch den Einbau eines Fahrbahnteilers h'ird dem Fußgänger und
Radfahrer eine Überquerungshilfe angeboten und gleichzeitig die
Geschwindigkeit in diesem Bereich gesenkt.

Die derzeitige Gefahrensituation aufgrund der vorgenannten
Gegebenheiten kann dui'ch den Einbau eines Fahrbahnteilers
entschärft werden.



5. Gebe!!Stand..lind..KQnZeJ21ign.(IgS..D©bji.UUn11SE21.a.i]9&

Mit der vorliegenden Planung wet'den nachstehende Ziele verfolgt

a} Herstellung eines Fahrbahnteilers in der L 525 in Höhe der
Schule von Friedelsheim/Gönnheim am östlichen Ortseingang
von Fi'iedelsheim;

b)

c)

Hei'stellung eines Überquerungsmöglichkeit flip Radfahl'er
und Fußgänger in Höhe des Fahrbahnteilers,

Herstellung eines Rad
zwischen Fahrbahnteiler
Feldweg;

und Gehwegeverbindungssttickes
und dem nördlich abzweigenden

zu a} Durch die Erstellung eines Fahrbahnteilers wird
Verkehrssicherheit der L 525 wesentlich verbessert.

die

Durch die Einengung des optisch wii'ksamen
Verkehrsraumes auf weniger als die Hälfte der früheren
Breite wird der Verkehrsfluß automatisch abgebremst. Dies
bedeutet air die Ortseinfahrt von Friedelsheim eine
verringerte Durchfahrtsgeschwindigkeit und eine geringere
Emmissionsbelastung. Gleichzeitig wird durch die
Rückverlagerung der Fahrbat"nverengung der damit
verbundene Gefahrenherd aus der Ortsschaft
herausgenommen, sodaß eine Abnahme der
Gefahrensituationen innerhalb der Ortseinfahrt erfolgt.

zu b) In Verbindung mit dem Fahrbahnteiler ergibt sich für die
Radfahrer und Fußgänger (Schulkinder) die Möglichkeit,
den Fahrbahnteiler als gefahrenärmere Überwegung über
die L 525 zu nutzen. Durch die kür!"ere Distanz zwischen
den Verweil- und Warteflächen, die optische Bremswirkung
des Fahrbahnteilers, sowie die kürzere Verweildauer der
Kinder auf der Fahrbahn wird die Gefahrensituation
erheblich vermindert.

/'
zu c) Durch die Erstellung eines Rad- und Gehwegever-

bindungsstückes zwischen Überquerung in Höhe des
Fahrbahnteilers und dem Feldweg wird ebenfalls die
Verweildauer der Kinder auf der Fahrbahn reduziert. Damit
ergibt sich eine gefahrenärmere Verbindung der Schule mit
den nördlich der L 525 und östlich der L 527.

5.1 Lärmschutzmaßnahmen

l,ärmschutzmaßnahmen sind nicht notwendig, da eine Zunahme des
Verkehrs nicht erfolgt.

5.2. Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten

Durch die Baumaßnahmen werden keine Wassergewinnungsgebiete
berührt.



b.3 Ausgleichs und Ersatzrnal3nahmen ZUMi Schutz von Natur un(] Lan(]sctlait

Als Bestandteil des Bebauungsplanes wurde \-om Landschafts-
architekturbtiro Döi'r & Hauck (NTP - Natur' Trend Planung) ein
landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, in dem das
Planungsgebiet kartiert und die Bälastlir\gen durch die geplante

sonstigen BelangeMa[3nahme, ihre .Auswirkungen und die
aufgezeigt wurden.

In der Begründung zum Bebauungsplan werden jedoch lediglich
die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgezeigt werden.

5.3.1 Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen

Basis und Grundlage für einen qualitativen
quantitative Flächenausgleich im Maßstab l:l.

Ausgleich ist dei

Insgesamt werden 1681 Hz an Fläche durch die Baumaßnahme
beansprucht.

f'n Vergleicht man
bioökologischen
ableiten:

Flächen und Vegetationselemente mit ähnlichem
Wirkungsgrad, so lässt sich folgende Bilanz

Art Beanspruchte
Flächen und
Elemente

Geplante
Flächen und
Elemente

Differenz

Flächen und Elemente mit sehr hohem bis hohen Wirkütngsgrad
Bäume, groß - St. 13 St. + 13 St

S trauchfl. 26,0 mz 346,0 m: + 320,0 Hz

Flächen und Elemente mit mittlerem Wirkungsgrad
Wiesenansaat 415,0 m: 375,0 m: 47,0 m:

Flächen und Elemente mit geringem Wirkungsgrad
versieg. FI. 926,0 Hz 966,0 m:
Ackerfläche 314,0 Mz -,-- m:

+ 40,0 mz
- 314,0 Hz

Aus dieser Bilanz kann Iman schließen, daß der durch die
Baumaßnahme bedingte Eingriff in das Ökologische Wirkungsgefüge
der Landschaft durch die voi'gesehenen Malanahmen ausgeglichen
werden kann.

Im Bereich der Baumaßnahme stehen 1681 m: zur Verfügung, von
denen ca. 966 Mz als versiegelte Fläche entfallen.

Infolge der geringen zusätzlichen Flächenversiegelung von 40 m:
und den getätigten landespflegerischen Maßnahmen ist ein
Ausgleich des Eingriffes innerhalb der Fläche gegeben..



Die Dui'chftihi'ung der im Zusammenhang mit dem Ausbau
not\~'endigen Änderungen und V'erlegungen 't'ot'handenei' Leitungen,
sowie die Kostentt'agung fiat' diese Pfaßnahmer\ richten sich nach
den bestehenden \;ertl'äg.3n, bzw. nach den gesetzlichen
B e s timm t.l nge n .

Der Baulastti'ägei' w'it'd die zuständigen Vei'sorgungstt'ägei'
t'echtzeitig x-or Beginn det' Bauarbeiten unterrichten, sodaß eine
vorherige .Abstimmung tiber die Durchftihi'ung r:ler .Ai'bellen
erfolgen kann.

7. Koste

Kostenträger fi.ir die Nlaßnahme ist das Land Rheinland-Pfalz

F r i e d eÖ. sb e im .

lon.""'®
den 11 . 12 . 1992 Gönnheim , den 11. 12 . 1992
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